
Samstag, 08. Februar 2020, 09:00 - 15:00 Uhr 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Heß, LL.M. 

Rechtsanwalt Jürgen Jahnke

Neue Rechtsprechung zum 
Sach- und Personenschaden



Forschungsstelle für Versicherungswesen | Universitätsstraße 14-16 | 48143 Münster
0251/ 83 22 739 | versicherungswesen@uni-muenster.de | www.versicherungswesen-

   Tagungszeit: Samstag, 08. Februar 2020, 09:00 - 15:00 Uhr

   Programm

   Inhalt des Seminars

Das Seminar wirft (nicht nur) einen Blick auf aktuelle Entwicklungen zum Sach- und Perso-
nenschaden anhand konkreter Fälle aus der neuen Rechtsprechung und diskutiert offene 
Rechtsfragen. Es werden neue Urteile und Tendenzen dargestellt, u.a. aus den folgenden 
Gebieten:

I. 	 Sonderfall E-Scooter
II. 	 Haftung
		  - Betriebsgefahr
	 	 - Verkehrssicherungspflichten
III. 	Brennpunkte in der Abrechnung des Fahrzeugschadens
IV. 	Ersatzansprüche bei Personenschaden, u.a.
		  - § 286 ZPO - § 287 ZPO
		  - Schmerzensgeldberechnung
		  - Haushaltsführungsschaden
		  - Verdienstausfall
V. 	 Haftungsprivilegien
		  - Arbeitsunfall
VI. 	Anspruchsübergänge
VII. 	Prozess- und Kostenrecht

   Tagungsort
Die Veranstaltung findet in den Seminarräumen der JurGrad gGmbH, Raum K1, Ketteler-
scher Hof, Königsstraße 51 - 53, 2. OG, 48143 Münster statt. Der Gebäudeeingang be-
findet sich zwischen Vapiano Münster City und der Sparda Bank. Parkmöglichkeiten finden 
Sie im Parkhaus Münster Arkaden, Königsstr. 9, 48143 Münster.

bis 09.00 Uhr		  Eintreffen

09.00 - 12.00Uhr		 Vortrag

12.00 - 13.00Uhr		 Mittagspause

13.00 - 15.00Uhr		 Vortrag
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   Referenten

Herr Rechtsanwalt Prof. Dr. Rainer Heß, LL.M ist Seniorpartner der überregional tätigen  
Kanzlei Dr. Eick & Partner (www.dr-eick. de) und leitet seit 2002 das Bochumer Büro. Er ist 
Fachanwalt für Versicherungs- und Verkehrsrecht und ausschließlich in diesem Bereich tätig. 
Neben einer umfangreichen Dozententätigkeit ist er Autor verschiedener Werke zum Scha-
densersatz- und Haftungsrecht (u.a. Mitherausgeber von Berz/Burmann/Heß, Handbuch 
des Straßenverkehrsrechtes; Burmann/Heß/Hühnermann/Jahnke, Straßenverkehrsrecht;  
Mitautor des Versicherungsrechtshandbuch von Beckmann/Matusche-Beckmann sowie  
Mitglied der Redaktion von NJW-Spezial). Seit 2011 ist Herr Prof. Dr. Rainer Heß Honorar-
professor an der Universität Bielefeld.

Herr Rechtsanwalt Jürgen Jahnke ist Prokurist in der KH-Schadenabteilung der LVM- 
Versicherungen und seit mehr als 35 Jahren mit der Abwicklung insbesondere von  
Personenschäden befasst. Er referiert seit vielen Jahren zu verschiedenen haftungsrechtlichen 
Fragen und ist Autor zahlreicher Fachbücher aus diesem Bereich (u.a. Der Verdienstausfall 
im Schadensersatzrecht; Unfalltod und Schadensersatz; Abfindung von Personenschäden; 
Das neue Schadensersatzrecht; Jahnke/Burmann, Handbuch des Personenschadens).

 
   Tagungsbeitrag
Der Tagungsbeitrag beträgt 400 Euro (inkl. Tagungsunterlagen und Verpflegung). Bei An-
meldungen, die vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn eingehen, erhalten Sie einen Früh-
bucherrabatt von 50 Euro. Für Mitglieder des Vereins zur Förderung der Forschungsstelle 
für Versicherungswesen sowie für Mitarbeiter und Ausschließlichkeitsvermittler von Firmen-
mitgliedern ermäßigt sich der Beitrag auf 250 Euro. Für Teilnehmende und Ehemalige des 
Postgraduierten-Studiengangs ermäßigt sich der Beitrag um 50 Euro. Bitte beachten Sie, 
dass die Kombination verschiedener Rabatte nur bis zu einem Tagungsbeitrag von 200 Euro
möglich ist. Der Tagungsbeitrag ist gem. § 4 Nr. 22 UStG von der Umsatzsteuer befreit. 
Stornierungen sind bis spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. 
Danach erheben wir einen Kostenbeitrag in Höhe des halben Tagungsbeitrags.

 	   Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist auf 45 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist über unser Online- 
Anmeldeformular möglich. Zur Anmeldung gelangen Sie hier.

GB-BDL-20160722-30497

Die Veranstaltung eignet sich i. S. d. § 15 Fachanwaltsordnung 
als Fortbildungsveranstaltung für den Fachanwalt für 
Versicherungsrecht und wird mit 5 Zeitstunden bescheinigt.

Für die Teilnahme an der Tagung werden 300 Minuten der 
Initiative gut beraten gutgeschrieben.

https://zivindico.uni-muenster.de/event/79/

